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67 - Bauhof 

 

 

Betrifft: Satzung der Stadt Eberswalde über die Erhebung von Gebühren für die 

Reinigung von öffentlichen Straßen (Straßenreinigungsgebührensatzung) 

 

Beschlusstext: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die als Anlage 1 beigefügte Satzung der Stadt 

Eberswalde über die Erhebung von Gebühren für die Reinigung von öffentlichen Straßen 

(Straßenreinigungsgebührensatzung). 

 

 
Eberswalde, den 28.03.2014 
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                      Stadtverordnetenversammlung 

 

beschlossen in öffentlicher Sitzung 


